
- 57 - Erläuterung, 936. BR, 25.09.15

...

TOP 57:

Zweite Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung

Drucksache: 338/15

I. Zum Inhalt

'Die Verordnung enthält verschiedene Regelungsziele und -inhalte:

1. Die Erfordernisse für die Schulung in Erster Hilfe im Zusammenhang mit

dem Erwerb einer Fahrerlaubnis werden neu geregelt und angepasst an die

bereits erfolgte Neukonzeption der betrieblichen Erste-Hilfe-Ausbildung im

Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung.

Die Unfallversicherungsträger (Verband Deutsche Gesetzliche Unfallver-

sicherung, DGUV) und die Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe

(BAGEH) haben sich unter Beteiligung des Deutschen Verkehrssicherheits-

rats (DVR) auf eine durchgreifende Neukonzeption der betrieblichen Erste-

Hilfe-Ausbildung verständigt, die bereits am 1. April 2015 wirksam

geworden ist. Die Ausbildung in Erster Hilfe wird von bisher 16

Unterrichtseinheiten auf nun neun Unterrichtseinheiten reduziert. Die Erste-

Hilfe-Ausbildung fokussiert sich nun auf die Vermittlung der lebens-

rettenden Sofortmaßnahmen und einfache Ersthelfer-Maßnahmen.

Im Bereich des Straßenverkehrsrechts wird diese Neukonzeption der Erste-

Hilfe-Ausbildung in der Weise nachvollzogen, dass die bisherige

"Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen" (acht Unterrichts-

einheiten, bislang erforderlich beim Erwerb der Fahrerlaubnis der A- und

B-Klassen, L und T) entfällt und gleichzeitig die "Erste-Hilfe-Ausbildung"

im Umfang von künftig neun Unterrichtseinheiten (bisher 16 Unterrichts-

einheiten) Voraussetzung für den Erwerb aller Fahrerlaubnisklassen

(bislang nur C- und D-Klassen) wird.

Die entsprechende Anpassung des § 2 Straßenverkehrsgesetz (StVG) durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2015, BGBl. I S. 186, 187, ist bereits in

Kraft getreten und wird durch die vorliegende Änderungsverordnung
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ausgefüllt. Die entsprechenden Regelungen sind in der Verordnung in §§ 19

und 68 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) enthalten, Übergangsregelungen

werden in § 76 Nummer 11a, Nummer 11b und Nummer 18 FeV getroffen.

2. Die Regelungen zum Mindestalter zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der C-

und D-Klassen im Zusammenhang mit der dreijährigen Berufsausbildung

zum/r Berufskraftfahrer/in gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und

Nummer 9 FeV samt der zugehörigen Schlüsselzahlen in Anlage 9 zur FeV

werden an die Vorgaben gemäß der EU-Berufskraftfahrer-Qualifikations-

Richtlinie 2003/59/EG angepasst. Die Änderungen betreffen insbesondere

die Reichweite der Inlandsbeschränkung und die Auflage "nur im Rahmen

des Ausbildungsverhältnisses."

3. Zur Frage der Fahrberechtigung in Deutschland aufgrund der NATO-

Truppenführerscheine als Dienstführerscheine für Angehörige der in

Deutschland stationierten NATO-Truppen gab es in der Vergangenheit

zwischen den US-Truppenbehörden und den obersten Landesbehörden mit

Zuständigkeit für das Fahrerlaubnisrecht unterschiedliche Auffassungen

betreffend die Auslegung von Artikel 9 des Zusatzabkommens zum NATO-

Truppenstatut. Praktische Relevanz hatte dies vor allem für die Fälle einer

befristeten zivilen US-Fahrerlaubnis, deren Gültigkeit durch Fristablauf

erloschen ist und nicht verlängert wurde.

Unter Berufung auf eine völkerrechtliche Bindung der Bundesregierung an

eine frühere Auslegung, die in einem Schriftwechsel mit den USA und in

einer Denkschrift als Gegenstand der BT-Drucksache 12/6477, S. 61,

erläutert ist, wird diese Frage nun durch eine Regelung in § 29a FeV

abschließend geklärt. Der Anwendungsbereich der Neuregelung ist auf

Mitglieder der Streitkräfte aus USA und Kanada und deren Angehörige

beschränkt.

4. Fahrerlaubnisrechtliche Dokumente, die nur zeitlich befristet anstelle eines

EU-Scheckkartenführerscheins oder als Ausnahmegenehmigung zusätzlich

zu einem EU-Scheckkartenführerschein erteilt werden, werden bisher auf

normalem Papier ausgefertigt. Sie sind daher aus urkundentechnischer Sicht

unzureichend und deshalb manipulationsanfällig. Betroffen hiervon sind

- die Prüfungsbescheinigung im Rahmen des Begleiteten Fahrens ab

17 Jahre nach § 48a FeV,

- die befristete Prüfungsbescheinigung nach § 22 Absatz 4 Satz 7 FeV,
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- die Ausnahmegenehmigung nach § 74 FeV.

In enger Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt werden sicherheits-

technische Merkmale für diese Dokumente eingeführt und in den

Mustervorgaben gemäß Anlagen 8a und 8b zur FeV sowie in § 74 Absatz 4

FeV verankert. Übergangsregelungen werden in § 76 Nummer 12a,

Nummer 15 und Nummer 19 FeV getroffen.

5. Weitere Änderungen betreffen unter anderem die Aufnahme von Bosnien-

Herzegowina in die Anlage 11 zur FeV mit der Wirkung einer prüfungs-

freien Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse aus Drittstaaten (Nicht-

EU/ Nicht-EWR), Anpassungen an EU-Vorgaben im Rahmen der EU-

Führerschein-Richtlinie 2006/126/EG.'

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Verkehrsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, neben
redaktionellen Änderungen und Ergänzungen, ein alternatives Verfahren,
zusätzlich zum herkömmlichen Verfahren, hinsichtlich des vorläufigen
Nachweises der Fahrerlaubnis zu regeln.

Dieses Verfahren soll insbesondere der Entbürokratisierung und Ressourcen-
schonung dienen, da im Regelfall auf die Vorbestellung und Vorproduktion von
Kartenführerscheinen verzichtet werde. Zudem verkürzten sich dadurch die
Bearbeitungszeiten, so dass die Bewerber u. a. von der Flexibilität des
Prüftermins profitierten. Die neuen Regelungen sollen auch für das Begleitete
Fahren ab 17 Jahre gelten.

Des Weiteren soll eine öffentliche Bekanntgabe der Stellen vorgesehen werden,
die für die Ausbildung zur ersten Hilfe ermächtigt sind.

Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik und der Ausschuss
für Innere Angelegenheiten empfehlen, der Verordnung gemäß Artikel 80
Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.

Nähere Einzelheiten sind aus BR-Drucksache 338/1/15 ersichtlich.




